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Beschluss:

 

1. Die Überschwemmungsgebietsverordnung für das Überschwemmungsgebiet 

am Gröbenbach von Flusskilometer 8,0 bis 8,8 und 12,2 bis 14,2 auf dem 

Gebiet der Landeshauptstadt München (ÜgVO Gröbenbach) wird gemäß der 

Anlage beschlossen.

2. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle. 


